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1 EINLEITUNG 

1.1 Planungserfordernis 

Aufgrund anhaltender Flüchtlingsströme besteht in der Gemeinde Gangelt ein hoher Bedarf an zu-

sätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete und Asylsuchende. Insbesondere vor dem 

Hintergrund des Ukraine-Konflikts kam es zu einer deutlichen Zunahme an benötigten Unterkünften. 

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Flüchtlingszuweisungen zukünftig weiter steigen wird. Es 

besteht folglich ein weiterer Bedarf an der Schaffung neuer Unterbringungsmöglichkeiten. Auch die 

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Gangelt unterstreicht diese Entwicklungen. Zwischen 2016 

und 2022 wuchs die Bevölkerungszahl der Gemeinde stetig an. Dabei liegt die Zahl der Lebendgebo-

renen regelmäßig unter der Zahl der Gestorbenen. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist dem-

nach negativ. Sie wird durch einen positiven Wanderungssaldo kompensiert. Dieser Saldo lag in der 

Gemeinde Gangelt im Jahr 2022 bei +327. Bei den Nichtdeutschen liegt der Wert bei +182. Hierdurch 

zeigt sich, dass eine massive Zuwanderung aus dem Ausland stattfindet, die u. a. auf Flüchtlingsströme 

zurückzuführen ist. (IT.NRW, 2023) 

Geeignete, freie Flächen, die die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Errichtung einer Flüchtlings-

unterkunft besitzen, bestehen innerhalb der Ortslage Gangelt nur bedingt. Im Ortskern bestehen nur 

wenige Baulücken. Die weiter am Ortsrand gelegenen Bauflächen sind überwiegend Teile der zuletzt 

erschlossenen Neubaugebiete und bereits größtenteils vermarktet. Ohnehin hätten diese Flächen 

jedoch keine geeigneten Voraussetzungen für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften geboten.  

Daher beabsichtigt die Gemeinde Gangelt die Errichtung neuer Unterbringungsmöglichkeiten west-

lich des Freibades im Süden der Ortslage. Hier befinden sich freie Flächen, die zuletzt als Parkplatz 

genutzt wurden. Für die Nutzung als Parkplatz werden die Flächen nicht länger benötigt. Zudem liegen 

sie in fußläufiger Entfernung zu Sportstätten, einem Spielplatz sowie zu einer Bushaltestelle, an der 

Schulbusse verkehren. Insofern sind die Flächen gut gelegen und eignen sich auch für die Aufnahme 

junger Familien. Zudem fördert die Nähe zu Sportstätten, Spielplätzen etc. die Integration der Ge-

flüchteten. 

Gemäß dem bestehenden Planungsrecht ist die Umsetzung des geplanten Vorhabens nicht möglich. 

Der Flächennutzungsplan stellt die verfahrensgegenständlichen Flächen als „Flächen für die Land-

wirtschaft“ dar. Zur Umsetzung des geplanten Vorhabens soll die Darstellung in „Sondergebiet“ mit 

der Zweckbestimmung „Flüchtlingsheim“ geändert werden. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan be-

steht nicht. Es besteht ein Planungserfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB. 

1.2 Planungsziel 

Das Ziel der Planung ist zunächst die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Er-

richtung einer Flüchtlingsunterkunft durch die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstel-

lung des Bebauungsplans Nr. 88 „Bereich Freibad/Naherholungsgebiet“. Weitere wesentliche Pla-

nungsziele bestehen in der adäquaten Unterbringung von Geflüchteten sowie in der generellen Wah-

rung gesunder Wohnverhältnisse. 
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1.3 Beschreibung des Plangebiets 

 

Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (gelbe Linie), genordet (Land NRW, 2023) 

Das Plangebiet befindet sich im Süden der Ortslage Gangelt und umfasst eine Fläche von ca. 650 m². 

Zuletzt wurden die Flächen des Plangebietes als Parkplatz genutzt. Dementsprechend wurden die 

Flächen für diese Nutzung befestigt und verfügen über keine weiteren, hervorzuhebenden Struktu-

ren. Begrenzt werden die Flächen im Westen und Süden durch Zaunelemente.  

Im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes bestehen hochwertige Gehölze. Diese grenzen im Süden 

und Westen an die Planflächen und werden vorwiegend für Naherholungszwecke genutzt. Im Norden 

grenzt ein Fuß- und Radweg an das Plangebiet. Auch dieser wird hauptsächlich für Freizeitzwecke 

genutzt. Jenseits des Weges befindet sich ein Sportplatz. Jener wird hauptsächlich durch den Fuß-

ballverein SG Stahe-Niederbusch-Gangelt-Hastenrath genutzt. Östlich schließt sich das Freibad 

Gangelt an das Plangebiet an. Dahinter befindet sich in Richtung Osten der Kahnweiher. In der wei-

teren Umgebung bestehen umfangreiche Gehölzbestände und Dauergrünland. Vor allem in Richtung 

Süden, im Bereich des dort verlaufenden Rodebachs, sind hochwertige Grünstrukturen zu finden. 

Weiter in Richtung Norden befinden sich die Siedlungsstrukturen der Ortslage Gangelt. Im näheren 

Umfeld des Plangebietes ist die Siedlung vorwiegend durch Einfamilienhäuser in einer offenen Bau-

weise gekennzeichnet. 

1.4 Planverfahren 

Es wird beabsichtigt, das Bauleitplanverfahren im Normalverfahren mit frühzeitiger Beteiligung und 

Veröffentlichung sowie der Erstellung eines Umweltberichts durchzuführen. Um das Verfahren zu 

beschleunigen, sollen die 72. Änderung des Flächennutzungsplans „Flüchtlingsheim Freibad“ und die 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 88 „Bereich Freibad/Naherholungsgebiet“ im Parallelverfahren 

erfolgen. Die Aufstellung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ist nicht möglich, da es sich 

nicht um die Änderung oder Ergänzung eines bestehenden Bebauungsplans handelt und der Zuläs-

sigkeitsmaßstab durch die Festsetzungen des Bebauungsplans voraussichtlich erheblich geändert 

wird. Ein beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB entfällt, da es sich nicht um eine 
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Innenentwicklung handelt. Ein Verfahren gemäß § 13b BauGB steht gemäß einer Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts nicht mehr zu Verfügung, denn der § 13b BauGB „ist unionsrechtswidrig 

und deswegen nicht anwendbar, weil er die Überplanung von Außenbereichsflächen auf der Grund-

lage einer unzulässigen Typisierung ohne Umweltprüfung zulässt“ (BVerwG [4. Senat], Urteil vom 

18. Juli 2023 – 4 CN 3.22). 

2 PLANUNGSRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Regionalplan 

Aktueller Regionalplan 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem GEP Region Aachen mit Markierung des Plangebiets (gelber Kreis), genordet (Bezirksregierung Köln, 

2016 a) 

Der aktuelle Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, legt für die 

verfahrensgegenständlichen Flächen einen Übergang von einem Allgemeinen Freiraum- und Agrar-

bereich zu einem Waldbereich fest. Die Abgrenzung der beiden Bereiche erfolgt nicht anhand von 

städtebaulich eindeutig bestimmbaren Zäsuren. Zudem verfügt der Regionalplan über eine Be-

reichsunschärfe. Daher kann die Lage des Plangebietes unter Berücksichtigung der zeichnerischen 

Darstellung des Regionalplans im Maßstab 1 : 50.000 nur ungefähr angenommen werden 

(Bezirksregierung Köln, 2016 a). Da der Plangeber zwischen dem nördlich gelegenen Allgemeinen 

Siedlungsbereich, der etwa bis zur Kreuzung „Am Freibad“/“Lohausstraße“ reicht, und dem südlich 

gelegenen Waldbereich bewusst einen Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich festgelegt hat, ist 

davon auszugehen, dass jener die unmittelbar südlich des Allgemeinen Siedlungsbereiches gelegenen 

Nutzungen umfassen soll. In Richtung Westen und Südwesten sind dies der Sportplatz und das Frei-

bad, in Richtung Süden der Bereich eines Minigolfplatzes und der Kahnweiher. Da sich das Plangebiet 

unmittelbar zwischen dem Sportplatz und dem Freibad befindet, wird vorliegend von einer Lage des 

Plangebietes in einem Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich ausgegangen. 

In den Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen soll die landwirtschaftliche Nutzungsfähigkeit der 

landwirtschaftlich genutzten Flächen erhalten werden. Es ist die Bedeutung besonders guter natür-

licher Produktionsbedingungen, einer besonders guten Agrarstruktur oder einer besonders speziali-

sierten Intensivnutzung zu beachten (Bezirksregierung Köln, 2016 b).  
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Das Plangebiet wird nicht landwirtschaftlich genutzt. Eine Inanspruchnahme der Fläche hat bereits in 

der Vergangenheit, zur Realisierung der Parkplatznutzung, stattgefunden. Dementsprechend verfügt 

das Plangebiet nicht länger über Produktionsbedingungen von besonderer Bedeutung. Insofern sind 

keine Konflikte zwischen der Planung und der Festlegung als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich 

zu erkennen. 

In Aufstellung befindlicher Regionalplan 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem in Aufstellung befindlichen Regionalplan, Blatt 01 - Kreis Heinsberg, mit Markierung des Plangebietes 

(gelber Kreis), genordet (Bezirksregierung Köln, 2021) 

Derzeit befindet sich der Regionalplan Köln in der Neuaufstellung. Im Entwurf zur Neuaufstellung 

wurden die Waldbereiche im Süden Gangelts deutlich zurückgenommen (Bezirksregierung Köln, 

2021). Nun lässt sich eindeutig die Lage des Plangebietes in eine Allgemeinen Freiraum- und Agrar-

bereich feststellen. Diese Festlegung wird überlagert von einer Festlegung zum „Schutz der Land-

schaft und landschaftsorientierte Erholung“.  

Das Plangebiet wurde zuletzt als Parkplatz genutzt. Eine landwirtschaftliche Nutzung hat nicht statt-

gefunden. Auch für Naherholungszwecke wurde das Plangebiet nicht genutzt. Da die Flächen für die 

Nutzung als Parkplatz in Anspruch genommen wurden, gingen natürliche Funktionen, wie z. B. die 

Produktionsfunktion, verloren. Insofern erfüllen die verfahrensgegenständlichen Flächen keine der-

jenigen Funktionen, die durch die Festlegungen des Regionalplans bzw. dessen Entwurf zur Neuauf-

stellung geschützt werden sollen. Konflikte zwischen der vorliegenden Planung und der Regionalpla-

nung sind nicht ersichtlich. 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der bestehende Flächennutzungsplan der Gemeinde Gangelt stellt die Flächen des Geltungsbereichs 

als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Um den geplanten Bebauungsplan i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 

BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickeln zu können, muss die Darstellung des Flächennut-

zungsplans zu „Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Flüchtlingsheim“ geändert werden. 

2.3 Naturschutzfachliche Schutzgebiete 

Naturschutzfachliche Schutzgebiete ergeben sich aus den §§ 21 und 23 bis 36 BNatSchG. Demnach 

sind der Biotopverbund bzw. die Biotopvernetzung (§ 21 BNatSchG), Naturschutzgebiete (§ 23 

BNatSchG), Nationalparke oder Nationale Naturmonumente (§ 24 BNatSchG), Biosphärenreservate 
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(§ 25 BNatSchG), Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG), Naturparke (§ 27 BNatSchG), Natur-

denkmäler (§ 28 BNatSchG), geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG), gesetzlich ge-

schützte Biotope (§ 30 BNatSchG) und Natura-2000-Gebiete (§§ 31 bis 36 BNatSchG) bei der Planung 

und Umsetzung von Vorhaben auf eine mögliche Betroffenheit zu untersuchen. 

Form und Verfahren der Unterschutzstellung richten sich nach Landesrecht (vgl. § 22 Abs. 2 

BNatSchG). Demnach werden Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und 

geschützte Landschaftsbestandteile in den Landschaftsplänen der Kreise und kreisfreien Städte fest-

gesetzt (vgl. § 7 LNatSchG). 

 

Abbildung 4: Auszug aus dem Landschaftsplan II/5 „Selfkant“ mit Markierung des Plangebietes (grüner Kreis), genordet (Kreis Heinsberg, 

2017) 

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des Landschaftsplans II/5 „Selfkant“. Dieser setzt 

für den gesamten Teil des Plangebiets ein Landschaftsschutzgebiet fest (Kreis Heinsberg, 2017). Kon-

kret handelt es sich hierbei um das Landschaftsschutzgebiet „Rodebachtal“. Verboten sind in diesem 

Schutzgebiet das Aufforsten, die Umwandlung von Wiesen und Weiden und die Anwendung von Pflan-

zenschutzmitteln. Darüber hinaus bestehen folgende Schutzzwecke: Die Erhaltung oder Wiederher-

stellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des 

Landschaftsbildes sowie die Wahrung der besonderen Bedeutung für die Erholung (Kreis Heinsberg, 

2017). Bislang wurde das Plangebiet als Parkplatz genutzt und erfüllt keine zu betonende Bedeutung 

für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder für das Landschaftsbild. Durch die geplante Um-

nutzung des Plangebietes werden die Schutzziele des Schutzgebietes demnach nicht negativ beein-

trächtigt. Durch grünordnerische Maßnahmen kann sogar ein Beitrag zur Aufwertung des Land-

schaftsbildes geleistet werden und es können natürliche Funktionen zu Teilen wiederhergestellt wer-

den. Es sind keine planbedingten Konflikte mit den Festsetzungen des Landschaftsplans ersichtlich, 

die nicht durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes bewältigt werden könnten. 

Für die Beurteilung der Betroffenheit des Biotopverbunds bzw. der Biotopvernetzung sowie von 

Nationalparken oder Nationalen Naturmonumenten, Biosphärenreservaten, Naturparken, gesetzlich 

geschützten Biotopen und Natura-2000-Gebieten wird auf den Dienst „NRW Umweltdaten vor Ort“ 

zurückgegriffen (MUNV NRW, 2023 b). Eine Überlagerung mit entsprechenden Gebieten besteht laut 

diesem nicht. 

Beeinträchtigungen durch Nutzungsänderungen im weiteren Umfeld sind nach aktuellem Kenntnis-

stand allenfalls in Bezug auf Natura-2000-Gebiete ersichtlich. Beim nächstgelegenen Natura-2000-
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Gebiet handelt es sich um das FFH-Gebiet „Teverener Heide“, das sich ca. 3,5 km südöstlich des 

Plangebiets befindet. „Von einer erheblichen Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten durch in 

Flächennutzungsplänen darzustellende Bauflächen im Sinne des § 1 Abs. 1 BauNVO/§ 5 Abs. 2 BauGB 

und in Bebauungsplänen auszuweisende Baugebiete im Sinne des § 1 Abs. 2 BauNVO/ § 9 Abs. 1 

BauGB kann bei Einhaltung eines Mindestabstands von 300 m zu den Gebieten in der Regel nicht 

ausgegangen werden“ (MKULNV NRW, 2016). Somit ist eine direkte Beeinträchtigung nicht zu erwar-

ten. Zudem lässt das Planvorhaben keine Auswirkungen, wie z. B. eine erhebliche Veränderung der 

Grundwasserneubildungsrate oder einen erheblichen Schadstoffausstoß, erwarten, die zu der An-

nahme führen könnten, dass mit einer mittelbaren Beeinträchtigung zu rechnen bzw. der Regelun-

tersuchungsabstand zu erhöhen sei. 

Ferner sind Natura-2000-Gebiete empfindlich gegenüber Eingriffen in verbindende Flugkorridore, 

z. B. durch Beeinträchtigungen von Trittsteinbiotopen und Rastplätzen, oder gegenüber Vorhaben 

mit Barrierewirkung. Zahlreiche weitere Natura-2000-Gebiete befinden sich in den benachbarten 

Niederlanden. Das Plangebiet befindet sich zwischen diesen Gebieten, sodass die Lage in einem ver-

bindenden Korridor nicht pauschal ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der eher geringwertigen 

ökologischen Ausprägung der im Plangebiet vorhandenen Biotope und anthropogener Störung durch 

angrenzende Nutzungen ist eine Bedeutung als Trittsteinbiotop oder Rastplatz jedoch nicht ersicht-

lich. Denn im Umfeld des Plangebiets bestehen Ausweichmöglichkeiten, beispielsweise in der Nähe 

des Kahnweihers oder des Rodebachs, die für ziehende Arten deutlich attraktiver sein sollten. Zudem 

bereitet die Planung keine Nutzungen vor, die zu möglichen Barrierewirkungen für überfliegende Ar-

ten führen. In diesem Zusammenhang sind planbedingte Konflikte nicht ersichtlich. 

Insgesamt sind keine Konflikte mit den vorliegend relevanten naturschutzfachlichen Schutzgebieten 

ersichtlich. 

2.4 Wasser-, Hochwasser- und Starkregenschutz 

Wasserrechtliche Schutzgebiete ergeben sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Laut diesem 

sind Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellen (§ 53 WHG), Überschwemmungsgebiete (§ 76 

WHG), Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78b WHG) und Hochwasserent-

stehungsgebiete (§ 78d WHG) hinsichtlich einer Betroffenheit zu untersuchen. 

Auf der Grundlage der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden 

Hochwasserschutz (BRPHV) werden zudem die Hochwasserrisikokarte, die Hochwassergefahrenkarte 

und die Starkregenhinweiskarte in die Betrachtung einbezogen. Hierfür wird auf den „Klimaatlas NRW“ 

zurückgegriffen (LANUV NRW, 2023). 

Die Auswertung der Wasserschutzgebiete und Heilquellen erfolgt auf Basis der Datenbank ELWAS-

WEB (MUNV NRW, 2023 a). Überschwemmungsgebiete sowie Risikogebiete außerhalb von Über-

schwemmungsbieten wurden mithilfe der Hochwasserrisikokarte ermittelt. Hochwasserentstehungs-

gebiete wiederum „sollen künftig durch die Länder als Rechtsverordnung ausgewiesen werden“ 

(BMUV, 2016). Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht geschehen. 

Trinkwasser und Heilquellen 

Das Plangebiet wird von keinen festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzgebieten überlagert. 

Auch eine Überlagerung mit festgesetzten oder geplanten Heilquellen besteht nicht. 
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Hochwasser und Starkregen 

Eine Überlagerung mit Überschwemmungsgebieten besteht nicht. Die Hochwasserrisikokarte und die 

Hochwassergefahrenkarte weisen ebenfalls keine Betroffenheit des Plangebietes auf. Die Starkre-

genhinweiskarte gibt an, dass das Plangebiet bei extremen Starkregenereignissen von kleineren Was-

seransammlungen betroffen sein könnte. Bei den Wasseransammlungen handelt es sich um An-

sammlungen, die gemäß der Starkregenhinweiskarte maximale Tiefen von 0,13 m erreichen und nur 

kleinflächig auftreten. Da der Bebauungsplan eine GRZ von 0,4 festsetzt und somit weite Teile des 

Plangebietes unversiegelt bleiben, ist nach aktuellem Kenntnisstand davon auszugehen, dass kein er-

höhtes Risiko durch Starkregen besteht. Eine abschließende Bewertung folgt im weiteren Verlauf des 

Verfahrens. 

3 PLANUNGSKONZEPT 

3.1 Nutzungs- und Freiraumkonzept 

Geplant ist die Umsetzung eines Konzepts, das der Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchen-

den dienen soll. Vorgesehen ist zunächst die Errichtung von zwei baulichen Haupteinheiten, die sich 

jeweils in 2 Wohneinheiten untergliedern. Jede der insgesamt vier Einheiten soll über Schlafplätze, 

ein Badezimmer und einen Aufenthaltsbereich mit Küche verfügen. Zudem soll jede Einheit über eine 

Terrasse verfügen. Es werden im vorderen Grundstücksbereich Flächen vorgesehen, die als Müllsam-

melplatz sowie zur Unterbringung einer Technikzentrale dienen sollen. 

Um eine übermäßige Höhenentwicklung zu verhindern, jedoch Spielraum für die langfristige Entwick-

lung eines Obergeschosses zu wahren, wird eine maximale Gebäudehöhe von 7,0 m festgesetzt.  

Die nicht bebauten Grundstücksflächen sollen durch grünordnerische Festsetzungen aufgewertet 

werden. Neben der Eingrünung der Plangebietsränder durch Hecken ist die Anpflanzung von min-

destens 4 Bäumen vorgesehen. Außerdem sollen die nicht bebauten Flächen gärtnerisch angelegt 

werden. Durch die Lage des Plangebietes ergeben sich außerdem Naherholungsmöglichkeiten im 

unmittelbaren Umfeld der verfahrensgegenständlichen Flächen. 

3.2 Erschließungskonzept 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße „Am Freibad“ bzw. den davon 

abzweigenden Weg, der auch bislang als Zuwegung für den aktuell im Plangebiet vorhandenen Park-

platz gedient hat. Der ruhende Verkehr wird auf Parkplätzen innerhalb des Plangebietes abgewickelt. 

Hierzu werden im Bebauungsplan „Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen“ festgesetzt. 

Die Anbindung des Plangebiets an das ÖPNV-Netz erfolgt über die Franz-Savels-Straße bzw. die 

gleichnamige Bushaltestelle. 

3.3 Ver- und Entsorgungskonzept 

Sowohl das Niederschlagswasser als auch das Schmutzwasser sollen dem bestehenden Kanalnetz 

zugeführt werden. Entsprechende Anschlüsse sind herzustellen. Ausreichende Kapazitäten im vor-

handenen Kanalnetz sind vorhanden. Für die Versorgung des Plangebietes sind ebenfalls Anschlüsse 

und Leitungen herzustellen. Für verschiedene Anschlüsse soll im vorderen Grundstücksbereich eine 
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Nebenanlage für die Technik errichtet werden. Der Bebauungsplan sieht für diese Nutzung die „Flä-

chen für Stellplätze und Nebenanlagen“ mit der Bezeichnung „Tz“ vor. 

Für die Entsorgung von Abfällen steht im Plangebiet ein Müllsammelplatz zur Verfügung. Der Bebau-

ungsplan setzt zur Absicherung dieser Nutzung die „Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen“ mit 

der Bezeichnung „Mü“ fest. Die Abholung des Mülls erfolgt über die Müllabfuhr. 

4 TEXTLICHE UND ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 BauGB) 

4.1 Räumlicher Geltungsbereich 

(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 88 „Bereich Freibad/Naherholungsgebiet“ 

ist der Planzeichnung zu entnehmen. In den räumlichen Geltungsbereich wurden die Flächen einbe-

zogen, die unmittelbar für die planungsrechtliche Absicherung der geplanten Nutzung erforderlich 

sind. 

4.2 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Plangebiet wird als sonstiges Sondergebiet (SO) gemäß § 11 BauNVO ausgewiesen, da die Flächen 

ausschließlich der Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden dienen sollen. Das sonstige 

Sondergebiet (SO) erhält die Zweckbestimmung „Flüchtlingsheim“.  

1 Im sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Flüchtlingsheim“ sind die Errich-

tung und der Betrieb von Unterkünften zur Unterbringung von Geflüchteten und Asylsu-

chenden sowie unmittelbar mit dem Betrieb der Unterkünfte verbundene Nutzungen zuläs-

sig. 

4.3 Maß der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die geplante Bebauung orientiert sich an anderen Gebäuden für soziale Zwecke im Gemeindegebiet 

und soll zugleich keinen Fremdkörper in der unmittelbaren Umgebung darstellen. Daher wird die ma-

ximale Gebäudehöhe durch den Bebauungsplan auf 7,00 m begrenzt. Zum schonenden Umgang mit 

Grund und Boden werden eine GRZ von 0,4 und eine offene Bauweise festgesetzt.  

2.1 Die Höhenlage baulicher Anlagen wird bestimmt durch Festsetzung der Gebäudehöhe (GH) 

bestimmt. 

2.2 Die Gebäudehöhe (GH) wird als die Oberkante der Dachhaut definiert. Dies ist bei geneigten 

Dächern der Dachfirst, bei Flachdächern die Oberkante der Attika. 

Für die festgesetzten Höhenbegrenzungen werden im Hinblick auf die Ausbauplanung in der Örtlich-

keit eindeutig bestimmbare Bezugspunkte definiert. Vor diesem Hintergrund wird die folgende text-

liche Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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2.3 Der Bezugspunkt zur Bestimmung der Höhenlage baulicher Anlagen ist die Höhenlage der 

derzeitigen Geländeoberfläche. Diese wird auf 58,0 m über NHN festgesetzt. 

Um die Nutzung von PV-Anlagen oder Anlagen für Solarthermie attraktiver zu gestalten, wird hervor-

gehoben, dass diese technischen Anlagen nicht unmittelbar zum Gebäude zählen und sie somit die 

maximal zulässige Gebäudehöhe um bis zu 1,50 m überschreiten dürfen. Bei einer Höhe von 1,50 m 

können brandschutztechnische Aspekte ausreichend Beachtung finden. 

2.4 Innerhalb des sonstigen Sondergebietes (SO) mit der Zweckbestimmung „Flüchtlingsheim“ 

darf die festgesetzte maximale Gebäudehöhe durch technische Aufbauten, wie z. B. PV-

Anlagen, um maximal 1,50 m überschritten werden. 

4.4 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes (SO) mit der Zweckbestimmung „Flüchtlingsheim“ wird eine 

offene Bauweise festgesetzt. Durch diese Festsetzung soll gewährleistet werden, dass sich die ent-

stehenden Gebäude nicht wie Fremdkörper in die Umgebung einfügen. Besonders weil das Plange-

biet am Übergang zum Naherholungsgebiet liegt, wird ein aufgelockertes Erscheinungsbild ange-

strebt. 

4.5 Überbaubare Grundstücksfläche 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 3 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt und halten überall min-

destens einen Abstand von 3,0 m zu den Plangebietsgrenzen ein. Ein Abstand von 3,0 m entspricht 

dem bauordnungsrechtlichen Mindestmaß der Abstandsflächen.  

4.6 Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 

Im Plangebiet werden zeichnerisch „Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen“ festgesetzt. Diese 

dienen der Errichtung von Stellplätzen und solchen Nebenanlagen, die für die Nutzung der Flücht-

lingsunterkünfte notwendig sind. Hierzu zählt beispielsweise ein Technikzentrum, über das die tech-

nische Versorgung des Plangebietes abgewickelt werden soll. Zudem soll ein Müllsammelplatz errich-

tet werden, um einen sachgerechten Umgang mit Abfällen gewährleisten zu können. 

3 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten „Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen“ sind 

den baulichen Hauptanlagen untergeordnete Nebenanlagen, die dem Betrieb der Flücht-

lingsunterkünfte dienen, wie z. B. ein Müllsammelplatz, ein Technikzentrum und Stellplätze, 

zulässig.  

4.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Damit das Plangebiet einen durchgrünten Eindruck erweckt, insbesondere am Übergang zum Naher-

holungsgebiet, sind die Gartenflächen gärtnerisch anzulegen. Dies wirkt sich zudem positiv auf den 

ökologischen Ausgleich aus. Die Anlage von Kies- oder Splittflächen außerhalb von Wegen ist im 
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Rahmen der naturnahen Gartengestaltung nicht zulässig. Das Unterbinden von Grünaufwuchs auf 

diesen Flächen gilt als vermeidbarer Eingriff in Natur- und Landschaft gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG. 

Der hohe Versiegelungsgrad solcher Steingärten führt zu einer stärkeren Erwärmung der besiedelten 

Bereiche im Hochsommer, zu höheren Wasserabflüssen bei Starkregen, zu einer geringeren Bindung 

von Feinstäuben und zum Verlust von Lebensräumen für u. a. zahlreiche Singvogelarten. Zumutbare 

Alternativen i. S. d. § 15 BNatSchG sind die Anlage von Rasenflächen oder die Bepflanzung mit pfle-

geextensiven Bodendeckern wie Storchschnabel, Pachysander, Efeu oder Stauden. 

4.1 Im räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind Stein-, Kies-, Split- und Schot-

tergärten oder -schüttungen unzulässig. Stein-. Kies-, Split- und Schottergärten werden als 

zusammenhängende Flächen definiert, die mit den o. g. Materialien zu mehr als 10 % bedeckt 

sind. Die Flächen gelten auch dann als Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten, wenn auf den 

Einbau von Vliesen, Folien oder vergleichbaren Materialien verzichtet wird. 

4.2 Ausgenommen von den Regeln der Festsetzung 4.1 sind Wege, die der Erreichung der Un-

terkünfte dienen. Ausgenommen sind außerdem Spritzschutzstreifen entlang von Fassaden, 

sofern sie eine Breite von 0,5 m nicht überschreiten. Flächen, die diesen Ausnahmen ent-

sprechend befestigt werden, sind auf die Grundflächenzahl (GRZ) anzurechnen. 

Zugleich wird ein Teil der zugehörigen Festsetzung in das Kapitel 4.8 übernommen. 

4.8 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Um einen deutlich sichtbaren Plangebietsrand gegenüber dem angrenzenden Naherholungsgebiet 

auszubilden, sieht der Bebauungsplan Anpflanzfestsetzungen vor. Diese dienen nicht nur der Abgren-

zung des Plangebiets, sondern darüber hinaus der Durchgrünung desselben. Zudem harmonisieren 

sie den Übergang zu den umliegenden Gehölzbeständen. Um die Anpflanzfestsetzungen planungs-

rechtlich abzusichern, werden zeichnerisch „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen“ festgesetzt. Für eine zusätzliche Begrünung und Harmonisierung des Orts-

bildes und aus Gründen des ökologischen Ausgleichs sind des Weiteren mindestens 4 Bäume im 

Plangebiet anzupflanzen. 

5.1 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen“ ist eine dichte Bepflanzung in Form einer einreihigen Hecke 

aus Sträuchern aus einheimischen Gehölzen gemäß Pflanzliste A anzupflanzen und dauer-

haft zu erhalten. Die Sträucher sind in einem Abstand von 1,50 m versetzt, Mindestqualität 

60/100, anzupflanzen.  

Pflanzliste A: Sträucher  

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 

Faulbaum Rhamnus frangula 

Grauweide Salix cinerea 

Hartriegel Cornus sanguinea 

Hasel Corylus avellana 

Ohrweide Salix aurita 

Pfaffenhütchen Euonymus europaea 
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Rote Johannisbeere Ribes rubrum 

Wasserschneeball Viburnum opulus 

Tabelle 1: Pflanzliste A 

5.2  Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes sind mindestens 4 Bäume gemäß Pflanzliste B 

anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Bäume 

sind in einer Mindestqualität von Hst. 3xv, StU. 14-16 anzupflanzen. 

Pflanzliste B: Bäume  

Deutscher Name Botanischer Name 

Amberbaum „Worplesdon“ Liquidambar styraciflua „Worplesdon“ 

Esche Fraxinus exelsior 

Feldahorn „Elsrijk“ Acer campestre „Elsrijk“ 

Schmale Pyramideneiche Quercus robur „Fastigiata Koster“ 

Schmalkronige Stadtulme Ulmus hollandica „Lobel“ 

Schwarzerle Alnus glutinosa 

Stieleiche Quercus robur 

Tabelle 2: Pflanzliste B 

Im Rahmen der Maßnahmen zur Vermeidung von Steingärten wird ferner die folgende Festsetzung in 

den Bebauungsplan aufgenommen: 

5.3 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, sofern sie nicht für eine andere zulässige 

Nutzung verwendet werden, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Als gärtne-

risch angelegt gelten i. S. d. Bebauungsplans unversiegelte Flächen, die überwiegend be-

pflanzt sind (z. B. mit Rasen, Gräsern, Stauden, Kletterpflanzen oder Gehölzen). Die Regelun-

gen der Festsetzung 4.1 bleiben hiervon unberührt. 

5 HINWEISE 

Der folgende Hinweis wird aus Gründen der Rechtssicherheit bzw. zur Klarstellung in den Bebauungs-

plan aufgenommen: 

1. Einsichtnahme von Vorschriften 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-

Vorschriften) werden im Rathaus der Gemeinde Gangelt zur Einsicht während der allgemei-

nen Öffnungszeiten bereitgehalten. 
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6 PLANDATEN 

Bedarf an Grund und Boden 

Nutzung 
Fläche in m² (ca.) 

Gesamt Teilfläche Versiegelung 

    

Bestand 

Versiegelte und teilversiegelte Flächen (Park-

platz) 
664 – 664 

Summe 664 – 664 

    

Planung 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 

„Flüchtlingsheim“ (GRZ 0,4) 
664 – – 

davon versiegelte Fläche (40 % bzw. 

60 % mit Nebenflächen) 
 398 398 

davon Gartenfläche  124 – 

davon „Flächen zum Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen“  

 142 – 

Summe 664 – 398 

Tabelle 3: Bedarf an Grund und Boden 

7 WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen werden in einer Umweltprüfung ermittelt 

und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht bildet gemäß § 2a Satz 3 

BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. Die Pflicht zur Beschreibung der wesentlichen Aus-

wirkungen des Bebauungsplans gemäß § 2a Satz 2 Nr. 1 BauGB bleibt hiervon unberührt. 

7.1 Ausgleich 

Im weiteren Verfahren wird im Rahmen eines landschaftspflegerischen Fachbeitrages das ökologi-

sche Defizit ermittelt. Anschließend können Maßnahmen zum Ausgleich dieses Defizits konzipiert 

werden. 

7.2 Artenschutz 

Derzeit erfüllen die verfahrensgegenständlichen Flächen keine besondere Funktion für den Arten-

schutz. Durch die Inanspruchnahme für die Nutzung als Parkplatz sind natürliche Funktionen verloren 

gegangen. In der Umgebung bestehen allerdings hochwertige Gehölzbestände sowie Wasserflächen 

am Rodebach und am Kahnweiher, die für verschiedene Arten attraktiv sind. Da durch die geplante 
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Nutzung eher eine Aufwertung für unterschiedliche Arten stattfindet, beispielsweise durch die Maß-

nahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, werden keine ar-

tenschutzrechtlichen Konflikte erwartet. 

 

Diese Begründung ist Bestandteil des Beschlusses, mit dem der Rat der Gemeinde Gangelt am 

………………………… den Bebauungsplan Nr. 88 „Bereich Freibad/Naherholungsgebiet“ als Satzung be-

schlossen hat. 
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